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Jahrgang 1997 Ausgegeben am 31. Oktober 1997 Teil II

322. Verordnung: Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung – FSG-GV
[CELEX-Nr.: 391L0439, 396L0047, 397L0026]

322. Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die
gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen (Führerscheingesetz-
Gesundheitsverordnung – FSG-GV)

Auf Grund der §§ 8 und 34 des Führerscheingesetzes, BGBl. I Nr. 120/1997, wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales verordnet:

Begriffsbestimmungen
§ 1. (1) Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:
1. ärztliches Gutachten: ein von einem Amtsarzt oder von einem gemäß § 34 FSG bestellten

sachverständigen Arzt für Allgemeinmedizin gemäß der Anlage erstelltes Gutachten, das in
begründeten Fällen auch fachärztliche Stellungnahmen, gegebenenfalls eine Beobachtungsfahrt
gemäß § 9 FSG oder erforderlichenfalls auch eine verkehrspsychologische Stellungnahme zu
umfassen hat.

2. fachärztliche Stellungnahme: diese hat ein Krankheitsbild zu beschreiben und dessen Aus-
wirkungen auf das Lenken von Kraftfahrzeugen zu beurteilen und ist von einem Facharzt des
entsprechenden Sonderfaches abzugeben. In dieser sind gegebenenfalls auch die kraftfahrspezi-
fischen psychophysischen Leistungsfunktionen mitzubeurteilen.

3. verkehrspsychologische Untersuchung eines Bewerbers um eine Lenkberechtigung oder eines
Führerscheinbesitzers: diese besteht aus
a) der Prüfung seiner kraftfahrspezifischen verkehrspsychologischen Leistungsfähigkeit und
b) der Untersuchung seiner Bereitschaft zur Verkehrsanpassung.

4. amtsärztliche Nachuntersuchung: Grundlage für ein von einem Amtsarzt erstelltes ärztliches
Gutachten über die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen eines Besitzers einer Lenkberech-
tigung; sie umfaßt sowohl das Aktenstudium als auch die Beurteilung allfälliger fachärztlicher
oder verkehrspsychologischer Stellungnahmen sowie gegebenenfalls eine Beobachtungsfahrt
und hat sich auf die gesundheitlichen Mängel zu beschränken, auf Grund derer die Nach-
untersuchung vorgeschrieben wurde, es sei denn, anläßlich der Nachuntersuchung treten andere
Auffälligkeiten auf.

5. ärztliche Kontrolluntersuchung: Grundlage für eine fachärztliche Stellungnahme, auf Grund
bestimmter Leiden, die im Hinblick auf eine Befristung der Lenkberechtigung regelmäßig durch-
zuführen ist und für die amtsärztliche Nachuntersuchung erforderlich ist.

6. Wiederholungsuntersuchung: Grundlage für das von Besitzern von Lenkberechtigungen der
Klassen C oder D gemäß § 20 Abs. 4 oder § 21 Abs. 2 FSG vorzulegende ärztliche Gutachten.

7. Beobachtungsfahrt: eine Fahrt von mindestens 30 Minuten für die Gruppe 1 und mindestens
45 Minuten für die Gruppe 2 im Beisein eines Amtsarztes und/oder gegebenenfalls eines tech-
nischen Sachverständigen. Es ist dabei die Beherrschung des Fahrzeuges, das verkehrsangepaßte
und mit Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer umsichtige Fahren sowie die Kompensation
von gesundheitlichen Mängeln zu beobachten. Die Beobachtungsfahrt hat insbesondere zu
umfassen:
a) Überqueren von mindestens vier ungeregelten Kreuzungen,
b) Überholen und Vorbeifahren,
c) links und rechts einbiegen,
d) Kreisverkehr,
e) Anfahren auf Steigungen,
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f) Rückwärtsfahren,
g) Ausparken, Einparken, Umdrehen,
h) Slalomfahrt bei Kraftfahrzeugen der Klasse A.

8. Gruppe 1: Kraftfahrzeuge der Klassen A, B, B+E und F,
9. Gruppe 2: Kraftfahrzeuge der Unterklassen C1 und C1+E sowie der Klassen C, D, C+E, D+E

und G.
Allgemeines

§ 2. (1) Das ärztliche Gutachten hat gegebenenfalls auszusprechen:
1. ob und nach welchem Zeitraum eine amtsärztliche Nachuntersuchung erforderlich ist,
2. ob und in welchen Zeitabständen ärztliche Kontrolluntersuchungen erforderlich sind,
3. ob die Verwendung eines Körperersatzstückes oder Behelfes unumgänglich notwendig ist, um

das sichere Lenken eines Kraftfahrzeuges zu gewährleisten.
Ärztliche Kontrolluntersuchungen können als Bedingung gemäß § 8 Abs. 3 FSG im Zusammenhang mit
einer Befristung als Voraussetzung für die amtsärztliche Nachuntersuchung vorgeschrieben werden.

(2) Die verkehrspsychologische Untersuchung hat, je nach den Erfordernissen der Verkehrs-
sicherheit, den Gesichtspunkt der kraftfahrspezifischen Leistungsfähigkeit oder der Bereitschaft zur
Verkehrsanpassung besonders zu berücksichtigen. Sie kann in den Fällen des § 17 Abs. 3 Z 1 und 2 auf
Grund einer positiven Kurzuntersuchung (Screening) abgekürzt werden.

(3) Im Falle, daß das ärztliche Gutachten eine amtsärztliche Nachuntersuchung oder ärztliche
Kontrolluntersuchungen oder die Verwendung von bestimmten Körperersatzstücken oder Behelfen
vorschreibt, ist die Lenkberechtigung nur bis zu dem Zeitpunkt der nächsten amtsärztlichen Nach-
untersuchung befristet, erforderlichenfalls unter der Bedingung ärztlicher Kontrolluntersuchungen, oder
unter der Bedingung der Verwendung dieser Körperersatzstücke oder Behelfe zu erteilen. Die Befristung
oder Bedingung ist gemäß § 13 Abs. 2 FSG in den Führerschein einzutragen. Werden ärztliche
Kontrolluntersuchungen als Bedingung vorgeschrieben, so ist die fachärztliche Stellungnahme in den
vorgeschriebenen Zeitabständen gemeinsam mit dem Führerschein der Behörde vorzulegen.

Allgemeine Bestimmungen über die gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen
§ 3. (1) Als zum Lenken von Kraftfahrzeugen einer bestimmten Fahrzeugklasse im Sinne des § 8

FSG gesundheitlich geeignet gilt, wer für das sichere Beherrschen dieser Kraftfahrzeuge und das
Einhalten der für das Lenken dieser Kraftfahrzeuge geltenden Vorschriften

1. die nötige körperliche und psychische Gesundheit besitzt,
2. die nötige Körpergröße besitzt,
3. ausreichend frei von Behinderungen ist und
4. aus ärztlicher Sicht über die nötige kraftfahrspezifische psychophysische Leistungsfähigkeit

verfügt.
Kraftfahrzeuglenker müssen die für ihre Gruppe erforderlichen gesundheitlichen Voraussetzungen gemäß
den nachfolgenden Bestimmungen erfüllen. Um die gesundheitliche Eignung nachzuweisen, ist der
Behörde ein ärztliches Gutachten gemäß § 8 Abs. 1 oder 2 FSG vorzulegen.

(2) Die ärztliche Untersuchung ist in der Regel mit den einem Arzt für Allgemeinmedizin üb-
licherweise zur Verfügung stehenden Untersuchungsbehelfen durchzuführen. Die Untersuchung umfaßt
jedenfalls

1. die Erhebung der Krankheitsgeschichte;
2. den Gesamteindruck – zusammengesetzt aus Motorik, Mimik, Gestik, Koordination und Sprach-

vermögen;
3. die Größe und das Gewicht;
4. eine Sehschärfekontrolle ohne Sehbehelf; falls die angegebenen Mindestsehschärfen unterschrit-

ten werden, zusätzlich eine Sehschärfekontrolle mit Sehbehelf. Bei Kontaktlinsenträgern oder
bei funktioneller Einäugigkeit ist ein augenfachärztlicher Befund beizulegen; bei Brillenträgern
der Gruppe 2 ist eine Brillenglasbestimmung eines Augenoptikers oder ein augenfachärztlicher
Befund beizubringen; die Brillenglasbestimmung oder der augenfachärztliche Befund dürfen
zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht älter als sechs Monate sein;

5. einen Hörtest mit Konversationssprache (ein Meter für Lenker der Gruppe 1, sechs Meter für
Lenker der Gruppe 2);

6. eine Herzkreislaufkontrolle durch Blutdruckmessung und Pulszählung;
7. eine Kontrolle der Beweglichkeit der Extremitäten (insbesondere durch Kniebeugen, seitliches

Bewegen der Arme, Griffunktion beider Hände);
8. eine Überprüfung auf Tremor.
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(3) Ergibt sich aus der Vorgeschichte oder anläßlich der Untersuchung der Verdacht auf das
Vorliegen eines Zustandes, der die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen einschränken oder
ausschließen würde, so ist gegebenenfalls die Vorlage allfälliger fachärztlicher oder verkehrspsycho-
logischer Stellungnahmen zu verlangen. Diese Stellungnahmen sind bei der Gesamtbeurteilung zu
berücksichtigen und im Gutachten in geeigneter Weise zu bewerten, wobei die zusätzlichen Risiken und
Gefahren, die mit dem Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 verbunden sind, besonders zu
berücksichtigen sind.

(4) Besitzer einer Lenkberechtigung, bei denen Erkrankungen oder Behinderungen festgestellt
wurden, die nach den nachfolgenden Bestimmungen die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen
ausschließen würden, gelten dann als geeignet zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1, wenn sie

1. während der, der Feststellung der Erkrankung oder Behinderungen unmittelbar vorangehenden
zwei Jahre Kraftfahrzeuge tatsächlich gelenkt haben und

2. die Annahme gerechtfertigt ist, daß ein Ausgleich des bestehenden Mangels durch erlangte
Geübtheit eingetreten ist.

Der Eintritt dieses Ausgleichs und die Dauer des Vorliegens dieser Eignung ist durch das ärztliche
Gutachten nötigenfalls im Zusammenhang mit einer Beobachtungsfahrt festzustellen und darf nur auf
höchstens fünf Jahre ausgesprochen werden. Bestehen trotz der durchgeführten Beobachtungsfahrt noch
Bedenken über die Eignung des zu Untersuchenden, ist zusätzlich eine verkehrspsychologische Stellung-
nahme zu seiner kraftfahrspezifischen Leistungsfähigkeit einzuholen.

(5) Personen mit einer fortschreitenden Erkrankung kann eine Lenkberechtigung befristet erteilt
oder belassen werden unter der Bedingung ärztlicher Kontrolluntersuchungen und amtsärztlicher Nach-
untersuchungen. Die Bedingung kann aufgehoben werden, sobald sich die Erkrankung oder Behinderung
stabilisiert hat.

Körpergröße
§ 4. (1) Die Eignung einer Person zum Lenken von Kraftfahrzeugen setzt eine Körpergröße von

mindestens 155 cm, bei Kraftfahrzeugen der Klassen C, C1 und D von mindestens 160 cm und bei
Kraftfahrzeugen der Klasse A von höchstens 200 cm voraus.

(2) Personen, deren Körpergröße das im Abs. 1 angeführte Mindestmaß nicht erreicht oder Höchst-
maß überschreitet, gelten unter den in § 8 Abs. 3 Z 2 oder 3 FSG angeführten Voraussetzungen als zum
Lenken von Kraftfahrzeugen geeignet, wenn dieser Mangel durch die Verwendung von Behelfen,
Fahrzeugen mit bestimmten Merkmalen oder Ausgleichkraftfahrzeugen ausgeglichen werden kann.

Gesundheit
§ 5. (1) Als zum Lenken von Kraftfahrzeugen hinreichend gesund gilt eine Person, bei der keine der

folgenden Krankheiten festgestellt wurde:
1. schwere Allgemeinerkrankungen oder schwere lokale Erkrankungen, die das sichere Beherr-

schen des Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden
Vorschriften beeinträchtigen könnten,

2. organische Erkrankungen des zentralen oder peripheren Nervensystems, die das sichere Beherr-
schen des Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden
Vorschriften beeinträchtigen könnten,

3. Erkrankungen, bei denen es zu unvorhersehbaren Bewußtseinsstörungen oder -trübungen
kommt,

4. schwere psychische Erkrankungen gemäß § 13 sowie:
a) Alkoholabhängigkeit oder
b) andere Abhängigkeiten, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges und das Einhalten

der für das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften beeinträchtigen könnten,
5. Augenerkrankungen, die das Sehvermögen beeinträchtigen.

(2) Wenn sich aus der Vorgeschichte oder bei der Untersuchung zur Feststellung der Gesundheit
gemäß Abs. 1 Z 1 ein krankhafter Zustand ergibt, der die Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges
einschränken oder ausschließen würde, ist gegebenenfalls eine fachärztliche Stellungnahme einzuholen;
bei Erkrankungen gemäß Abs. 1 Z 2, 3 und 4 ist eine psychiatrische fachärztliche Stellungnahme
einzuholen, die die kraftfahrspezifischen psychophysischen Leistungsfunktionen mitzubeurteilen hat. Bei
Erkrankungen gemäß Abs. 1 Z 4 lit. a und b ist zusätzlich eine verkehrspsychologische Stellungnahme
einzuholen.
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Behinderungen
§ 6. (1) Als zum Lenken von Kraftfahrzeugen hinreichend frei von Behinderungen gilt eine Person,

bei der keine der folgenden Behinderungen vorliegt:
1. grobe Störungen des Raum- und Muskelsinnes, des Tastgefühles oder der Koordination der

Muskelbewegungen, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges beeinträchtigen können,
2. organische Veränderungen, die eine respiratorische Insuffizienz oder eine Vitalkapazität unter

1,5 Liter Atemluft verursachen,
3. Defekte an Gliedmaßen, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges beeinträchtigen

können,
4. hinsichtlich des Lenkens von einspurigen Krafträdern: das Fehlen einer Hand,
5. eingeschränkte Beweglichkeit der Gelenke, Muskulatur und Gliedmaßen, die das sichere Beherr-

schen des Kraftfahrzeuges beeinträchtigen kann,
6. mangelhaftes Sehvermögen oder
7. mangelhaftes Hörvermögen oder Störungen des Gleichgewichtes.

(2) Personen, bei denen Defekte an den Gliedmaßen im Sinne des Abs. 1 Z 3 oder 5 festgestellt
wurden, die durch Verwendung von Körperersatzstücken oder Behelfen oder von Fahrzeugen mit
bestimmten Merkmalen oder von Invalidenkraftfahrzeugen oder Ausgleichkraftfahrzeugen ausgeglichen
werden können, gelten unter den in § 8 Abs. 3 Z 2 oder 3 FSG angeführten Voraussetzungen als zum
Lenken von Kraftfahrzeugen bedingt oder beschränkt geeignet.

Sehvermögen
§ 7. (1) Alle Bewerber um eine Lenkberechtigung müssen sich einer Untersuchung unterziehen, um

sicherzustellen, daß sie eine für das sichere Lenken von Kraftfahrzeugen ausreichende Sehschärfe haben.
In Zweifelsfällen ist der Bewerber von einem Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie zu unter-
suchen. Bei dieser Untersuchung ist unter anderem die Sehschärfe, das Gesichtsfeld sowie die Fähigkeit
zum Dämmerungssehen zu untersuchen und auf fortschreitende Augenkrankheiten zu achten.

(2) Die im § 6 Abs. 1 Z 6 angeführte mangelhafte Sehschärfe liegt vor, wenn nicht erreicht wird eine
Sehschärfe mit oder ohne Korrektur

1. für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 von mindestens 0,5 auf einem Auge und von
mindestens 0,4 auf dem anderen Auge;

2. für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 von mindestens 0,8 auf einem Auge und von
mindestens 0,5 auf dem anderen.

(3) Wird die in Abs. 2 geforderte Sehschärfe nur mit Korrektur erreicht, so ist die Verwendung eines
entsprechenden Sehbehelfes beim Lenken eines Kraftfahrzeuges als Bedingung gemäß § 8 Abs. 4 FSG
vorzuschreiben. Für die Sehbehelfe ist folgendes zu beachten:

1. Lochbrillen (stenopäische Brillen) dürfen nicht verwendet werden;
2. Zylindergläser dürfen nicht kreisrund sein;
3. bei Verwendung von Kontaktlinsen ist deren Eignung für die betreffende Person von einem

Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie zu bestätigen.
(4) Bestehen weitere Mängel des Sehvermögens, so ist die Eignung zum Lenken von Kraftfahr-

zeugen gemäß § 8 zu beurteilen, wobei Lenkern von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 nur dann eine
Lenkberechtigung erteilt oder belassen werden darf, wenn dies ausdrücklich bestimmt ist.

Mängel des Sehvermögens
§ 8. (1) Wird die in § 7 Abs. 2 erforderliche Sehschärfe nur mit Korrektur erreicht, so gilt die

Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen als gegeben, wenn
1. bei Lenkern der Gruppe 1

a) die Gläserstärke nicht mehr als +8 oder –10 Dioptrien sphärisch und ± 2 Dioptrien zylindrisch
beträgt,

b) die Korrekturdifferenz nicht mehr als zwei Dioptrien zwischen den beiden Augen beträgt oder
c) eine entsprechende fachärztliche Stellungnahme vorliegt, die die für das Lenken von Kraft-

fahrzeugen notwendige Sehschärfe bestätigt,
und wenn auf Grund der bisherigen Verwendung von Brillen keine Bedenken bestehen;

2. bei Lenkern der Gruppe 2
a) das Sehvermögen ohne Korrektur auf keinem Auge weniger als 0,1 beträgt und
b) die Gläserstärke nicht über +8 oder –8 Dioptrien liegt oder mittels Kontaktlinsen erreicht

wird.
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Die Korrektur muß gut verträglich sein.

(2) Wird eine fortschreitende Augenkrankheit festgestellt oder angegeben, so kann eine Lenk-
berechtigung der Gruppe 1 unter der Bedingung ärztlicher Kontrolluntersuchungen erteilt oder belassen
werden.

(3) Ergibt die fachärztliche Untersuchung das Nichterreichen der erforderlichen Sehschärfe oder
einen Verdacht auf andere Augenerkrankungen, die das sichere Lenken eines Kraftfahrzeuges ein-
schränken oder ausschließen würden, so kann in Ausnahmefällen auf Grund einer erfolgreichen
Beobachtungsfahrt eine befristete Lenkberechtigung der Gruppe 1 erteilt werden.

(4) Ergibt die fachärztliche Untersuchung ein horizontales Gesichtsfeld von weniger als 120° auf
einem Auge, so sind die Bestimmungen des Abs. 5 über die funktionelle Einäugigkeit anzuwenden;
betrifft der Gesichtsfelddefekt beide Augen, darf eine Lenkberechtigung weder erteilt noch belassen
werden.

(5) Fehlt ein Auge oder ist es praktisch blind oder ist eine funktionelle Einäugigkeit gegeben, so
kann eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren erteilt werden,
wenn durch eine fachärztliche Stellungnahme bestätigt wird, daß beim normal sehenden Auge ein
normales Gesichtsfeld und eine Sehschärfe von mindestens 0,8 ohne oder mit Korrektur vorhanden ist.
Eventuelle Anzeichen bei beginnender Erkrankung des sehenden Auges müssen dahingehend beurteilt
werden, in welchem Zeitraum eine augenärztliche Kontrolluntersuchung erforderlich ist; die Eignung
kann nur für diesen Zeitraum angenommen werden. Bei der Festsetzung des Zeitraumes ist auch auf die
Ursache und den Zeitpunkt des Verlustes oder der Blindheit des einen Auges Bedacht zu nehmen.
Erforderlichenfalls muß durch eine Beobachtungsfahrt festgestellt werden, ob der Verlust eines Auges
ausreichend kompensiert werden kann. Bei der Erteilung der Lenkberechtigung für das Lenken von
Kraftfahrzeugen ohne Windschutzscheiben oder mit Windschutzscheiben, deren oberer Rand nicht höher
liegt als die Augen des Lenkers beim Lenken, ist als Auflage die Benützung eines Augenschutzes
vorzuschreiben.

(6) Im Falle des Doppeltsehens ist die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 nach
einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme gegeben, unter der Bedingung der Verwendung einer
entsprechenden optischen Vorrichtung wie schwarzes Glas, Mattglas usw., die die Sicht eines Auges
ausschaltet. In diesem Fall sind überdies die Bestimmungen des Abs. 5 über die funktionelle Einäugigkeit
anzuwenden.

(7) Bei Vorliegen von Augenzittern (Nystagmus) ist auch bei Erbringen der geforderten Sehschärfe
eine fachärztliche Stellungnahme beizubringen, die die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen der
Gruppe 1 bestätigt.

Hörvermögen

§ 9. Das in § 6 Abs. 1 Z 7 angeführte mangelhafte Hörvermögen liegt vor, wenn ohne Verwendung
von Hörbehelfen nicht erreicht wird ein Hörvermögen bei beidohriger Prüfung

1. für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 für Konversationssprache auf eine Entfernung
von mindestens 1 m,

2. für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 für Konversationssprache auf eine Entfernung
von 6 m.

Wird das in Z 1 oder 2 angeführte Hörvermögen nicht erreicht, so ist eine fachärztliche Stellungnahme
erforderlich, die nur nach einer tonaudiometrischen Untersuchung und einer Prüfung der Gleichgewichts-
funktion, wie etwa durch Steh- und Tretversuch sowie Blindgang, erstellt werden darf. Bei eventuellen
Anzeichen auf Erkrankungen im Bereich der Hör- und Gleichgewichtsorgane ist deren Auswirkung auf
die Eignung zum sicheren Beherrschen eines Kraftfahrzeuges zu beurteilen. Erforderlichenfalls muß
durch eine Beobachtungsfahrt oder eine Untersuchung der kraftfahrspezifischen Leistungsfähigkeit
festgestellt werden, ob das mangelnde oder fehlende Hörvermögen ausreichend kompensiert werden
kann.

Herz- und Gefäßkrankheiten

§ 10. (1) Personen mit Herzrhythmusstörungen, die zu unvorhergesehenen Bewußtseinstrübungen
oder -störungen führen können, darf eine Lenkberechtigung weder erteilt noch belassen werden.

(2) Personen mit Herzschrittmacher darf eine Lenkberechtigung nur vorbehaltlich einer befürwor-
tenden fachärztlichen Stellungnahme erteilt oder belassen werden.
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(3) Ob einer Person, die unter Blutdruckanomalien leidet, eine Lenkberechtigung erteilt oder
belassen werden kann, ist nach den übrigen Ergebnissen der ärztlichen Untersuchung, den möglichen
Komplikationen und der daraus gegebenenfalls für die Sicherheit im Straßenverkehr erwachsenden
Gefahr zu beurteilen.

(4) Personen, bei denen es im Ruhe- oder Erregungszustand zu Angina-pectoris-Anfällen kommt,
darf eine Lenkberechtigung der Gruppe 2 weder erteilt noch belassen werden; für die Gruppe 1 kann eine
Lenkberechtigung nur nach einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme erteilt oder belassen
werden. Personen, die einen Herzinfarkt erlitten haben, darf eine Lenkberechtigung nur vorbehaltlich
einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme erteilt oder belassen werden.

Zuckerkrankheit
§ 11. (1) Zuckerkranken darf eine Lenkberechtigung nur nach einer befürwortenden fachärztlichen

Stellungnahme erteilt oder belassen werden.
(2) Zuckerkranken, die mit Insulin behandelt werden müssen, darf eine Lenkberechtigung der

Gruppe 2 nur in außergewöhnlichen, durch die Stellungnahme eines zuständigen Facharztes begründeten
Fällen und unter der Bedingung ärztlicher Kontrolluntersuchungen und amtsärztlicher Nachunter-
suchungen erteilt oder belassen werden.

Krankheiten des Nervensystems
§ 12. (1) Personen, die an einer schweren Erkrankung des Nervensystems leiden, darf eine Lenk-

berechtigung nur erteilt oder belassen werden, wenn die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen auch
durch eine fachärztliche Stellungnahme bestätigt wird.

(2) Störungen des Nervensystems, die auf Erkrankungen, Verletzungen oder Operationen des
zentralen oder peripheren Nervensystems zurückzuführen sind, sich in motorischen, sensiblen, senso-
rischen, trophischen und/oder neuropsychiatrischen oder neuropsychologischen Symptomen äußern und
das Gleichgewicht und die Koordinierung stören, sind im Hinblick auf ihre kraftfahrspezifische
Funktionsbeeinträchtigung und Prognose zu beurteilen. Bei Gefahr einer Verschlechterung kann die
Lenkberechtigung nur unter der Bedingung ärztlicher Kontrolluntersuchungen und amtsärztlicher
Nachuntersuchungen erteilt oder belassen werden.

(3) Personen, die unter epileptischen Anfällen oder anderen anfallsartigen Bewußtseinsstörungen
oder -trübungen leiden, kann eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 nur unter Einbeziehung einer
befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme erteilt oder belassen werden. Der Facharzt hat die
Epilepsie oder andere Bewußtseinsstörungen, deren klinische Form und Entwicklung, die bisherige
Behandlung und die Anfallsfreiheit und das Anfallsrisiko zu beurteilen. Hingegen darf solchen Personen
keine Lenkberechtigung der Gruppe 2 erteilt oder belassen werden.

Psychische Krankheiten und Behinderungen
§ 13. (1) Als ausreichend frei von psychischen Krankheiten im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1 gelten

Personen, bei denen keine Erscheinungsformen von solchen Krankheiten vorliegen, die eine Beeinträch-
tigung des Fahrverhaltens erwarten lassen. Wenn sich aus der Vorgeschichte oder bei der Untersuchung
der Verdacht einer psychischen Erkrankung ergibt, der die psychische Eignung zum Lenken eines
Kraftfahrzeuges einschränken oder ausschließen würde, ist eine psychiatrische fachärztliche Stellung-
nahme beizubringen, die die kraftfahrspezifischen psychophysischen Leistungsfunktionen mitbeurteilt.

(2) Personen, bei denen
1. eine angeborene oder infolge von Krankheiten, Verletzungen oder neurochirurgischen Eingriffen

erworbene schwere psychische Störung,
2. eine erhebliche geistige Behinderung,
3. ein schwerwiegender pathologischer Alterungsprozeß oder
4. eine schwere persönlichkeitsbedingte Störung des Urteilsvermögens, des Verhaltens und der

Anpassung
besteht, darf eine Lenkberechtigung nur dann erteilt oder belassen werden, wenn das ärztliche Gutachten
auf Grund einer psychiatrischen fachärztlichen Stellungnahme, in der die kraftfahrspezifischen psycho-
physischen Leistungsfunktionen mitbeurteilt werden, die Eignung bestätigt.

Alkohol, Sucht- und Arzneimittel
§ 14. (1) Personen, die von Alkohol, einem Sucht- oder Arzneimittel abhängig sind oder den

Konsum dieser Mittel nicht so weit einschränken können, daß sie beim Lenken eines Kraftfahrzeuges
nicht beeinträchtigt sind, darf, soweit nicht Abs. 4 anzuwenden ist, eine Lenkberechtigung weder erteilt
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noch belassen werden. Personen, bei denen der Verdacht einer Alkohol-, Suchtmittel- oder Arzneimittel-
abhängigkeit besteht, haben eine fachärztliche psychiatrische Stellungnahme beizubringen.

(2) Lenker von Kraftfahrzeugen, bei denen ein Alkoholgehalt des Blutes von 1,6 g/l (1,6 Promille)
oder mehr oder der Atemluft von 0,8 mg/l oder mehr festgestellt wurde, haben ihre psychologische
Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen durch eine verkehrspsychologische Stellungnahme nachzu-
weisen.

(3) Personen, die ohne abhängig zu sein, in einem durch Sucht- oder Arzneimittel beeinträchtigten
Zustand ein Kraftfahrzeug gelenkt haben, darf eine Lenkberechtigung weder erteilt noch belassen
werden, es sei denn, sie haben ihre Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen durch eine verkehrs-
psychologische und eine fachärztliche Stellungnahme nachgewiesen.

(4) Personen, die aus medizinischen Gründen Sucht- oder Arzneimittel erhalten, die geeignet sind,
die Fahrtauglichkeit zu beeinträchtigen, darf nach einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme
eine Lenkberechtigung erteilt oder belassen werden.

(5) Personen, die alkohol-, suchtmittel- oder arzneimittelabhängig waren oder damit gehäuften
Mißbrauch begangen haben, ist nach einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme und unter der
Bedingung ärztlicher Kontrolluntersuchungen eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 zu erteilen oder
wiederzuerteilen.

Nierenerkrankungen
§ 15. (1) Nach einer befürwortenden Stellungnahme eines zuständigen Facharztes kann Personen,

die unter einer schweren Niereninsuffizienz leiden, unter der Bedingung ärztlicher Kontrollunter-
suchungen eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 erteilt oder belassen werden.

(2) Personen, die unter einer schweren Niereninsuffizienz leiden, darf eine Lenkberechtigung der
Gruppe 2 nur in außergewöhnlichen, durch die Stellungnahme eines zuständigen Facharztes begründeten
Fällen und unter der Bedingung ärztlicher Kontrolluntersuchungen erteilt oder belassen werden.

Andere Leiden
§ 16. (1) Personen, an denen eine Organtransplantation vorgenommen wurde oder die ein Implantat

erhalten haben, darf, wenn sich dies auf die Fahrtüchtigkeit auswirken kann, eine Lenkberechtigung nur
nach einer befürwortenden Stellungnahme eines zuständigen Facharztes und gegebenenfalls ärztlicher
Kontrolluntersuchungen erteilt oder belassen werden.

(2) Personen, die an einer in den vorangehenden Bestimmungen nicht genannten Krankheit leiden,
diese jedoch eine funktionelle Untauglichkeit bedeuten oder zur Folge haben kann, so daß dadurch beim
Lenken eines Kraftfahrzeugs die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet wird, darf eine Lenkberechti-
gung weder erteilt noch belassen werden.

Verkehrspsychologische Stellungnahme
§ 17. (1) Die Stellungnahme einer verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle gemäß § 8 Abs. 2

FSG ist im Hinblick auf ein verkehrspsychologisch auffälliges Verhalten insbesondere dann zu
verlangen, wenn der Bewerber um eine Lenkberechtigung oder der Besitzer einer Lenkberechtigung
Verkehrsunfälle verursacht oder Verkehrsverstöße begangen hat, die den Verdacht

1. auf verminderte kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit oder
2. auf mangelnde Bereitschaft zur Verkehrsanpassung

erwecken. Mangelnde Bereitschaft zur Verkehrsanpassung ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn einem
Lenker innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren die Lenkberechtigung dreimal entzogen wurde, oder
wenn ein Lenker wegen einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 lit. b oder c StVO 1960 bestraft wurde.

(2) Die Vorlage einer verkehrspsychologischen Stellungnahme ist im Hinblick auf das Lebensalter
jedenfalls zu verlangen, wenn auf Grund der ärztlichen Untersuchung geistige Reifungsmängel oder ein
Leistungsabbau im Vergleich zur Altersnorm zu vermuten sind; hierbei ist auch die Gruppe der
Lenkberechtigung zu berücksichtigen.

(3) Eine verkehrspsychologische Stellungnahme ist jedenfalls von folgenden Personen zu erbringen:
1. Bewerbern um eine Lenkberechtigung für die Klasse D,
2. Bewerbern um eine vorgezogene Lenkberechtigung für die Klasse B, es sei denn, der oder die

Erziehungsberechtigten bestätigen das Vorhandensein der nötigen geistigen Reife und sozialen
Verantwortung des Bewerbers,

3. Bewerbern um einen Mopedausweis, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie
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4. Bewerbern um eine Lenkberechtigung, die fünfmal den theoretischen Teil der Fahrprüfung oder
viermal den praktischen Teil der Fahrprüfung nicht bestanden haben und bei denen auf Grund
einer ergänzenden amtsärztlichen Untersuchung Zweifel an deren kraftfahrspezifischer Lei-
stungsfähigkeit, insbesondere an der Intelligenz und am Erinnerungsvermögen bestehen.

Verkehrspsychologische Untersuchung
§ 18. (1) Die Überprüfung der einzelnen Merkmale ist nach dem jeweiligen Stand der

verkehrspsychologischen Wissenschaft mit entsprechenden Verfahren vorzunehmen. Die Relevanz dieser
Verfahren für das Verkehrsverhalten muß durch Validierungsstudien wissenschaftlich nachgewiesen
werden.

(2) Für die Überprüfung der kraftfahrspezifischen Leistungsfähigkeit sind insbesondere folgende
Fähigkeiten zu überprüfen:

1. Beobachtungsfähigkeit sowie Überblicksgewinnung,
2. Reaktionsverhalten, insbesondere die Geschwindigkeit und Sicherheit der Entscheidung und

Reaktion sowie die Belastbarkeit des Reaktionsverhaltens,
3. Konzentrationsvermögen,
4. Sensomotorik und
5. Intelligenz und Erinnerungsvermögen.

(3) Für die Erfassung der Bereitschaft zur Verkehrsanpassung ist insbesondere das soziale Verant-
wortungsbewußtsein, die Selbstkontrolle, die psychische Stabilität und die Risikobereitschaft des zu
Untersuchenden zu untersuchen sowie zu prüfen, ob eine Tendenz zu aggressiver Interaktion im
Straßenverkehr besteht und ob sein Bezug zum Autofahren kritisch von der Norm abweicht. Zur
Überprüfung der Bereitschaft zur Verkehrsanpassung ist neben einem verkehrsbezogenen Persönlich-
keitstest auch ein ausführliches Explorationsgespräch durchzuführen. Dieses darf nur von einem gemäß
§ 20 für Verkehrspsychologie qualifizierten Psychologen geführt werden oder, unter seiner
Verantwortung und in seinem Beisein, von einem in Ausbildung zum Verkehrspsychologen befindlichen
Psychologen.

(4) Bewerber um eine Lenkberechtigung, die gemäß § 17 Abs. 3 Z 1 und 2 eine verkehrspsycholo-
gische Stellungnahme zu erbringen haben, sind einem verkehrspsychologischen Screening zu unter-
ziehen, bei dem jedenfalls Beobachtungs- und Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit und Koordination
sowie in einem verkürzten Explorationsgespräch unter anderem die Motivation für den Erwerb der
Lenkberechtigung zu untersuchen sind. Ergibt das Screening einen Verdacht auf Mängel in der kraftfahr-
spezifischen Leistungsfähigkeit oder auf mangelnde Bereitschaft zur Verkehrsanpassung, ist die volle
verkehrspsychologische Untersuchung durchzuführen.

(5) Jede durchgeführte verkehrspsychologische Untersuchung ist unverzüglich, unter gleichzeitiger
Übermittlung der verkehrspsychologischen Stellungnahme, der Behörde, in deren örtlichem Wirkungs-
bereich der Untersuchte seinen Hauptwohnsitz hat, zu melden. Eine weitere verkehrspsychologische
Untersuchung derselben Person innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten nach der erstmaligen
Untersuchung darf nur auf ausdrückliche Anordnung der Behörde erfolgen.

(6) Die für die verkehrspsychologische Untersuchung angewandten Testverfahren müssen dem
Stand der Wissenschaft entsprechend als geeignet anerkannt und vom Bundesminister für Wissenschaft
und Verkehr genehmigt werden.

Verkehrspsychologische Untersuchungsstellen
§ 19. (1) Eine verkehrspsychologische Stellungnahme darf nur von einer vom Bundesminister für

Wissenschaft und Verkehr ermächtigten verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle abgegeben
werden.

(2) Als verkehrspsychologische Untersuchungsstelle ist gemäß § 36 FSG eine Einrichtung oder eine
Vereinigung von selbständigen Psychologen zu ermächtigen,

1. in der mindestens sechs Verkehrspsychologen (§ 20) tätig sind, die im Besitz einer gültigen
Lenkberechtigung für die Klasse B sind, und

2. die in der Lage ist, verkehrspsychologische Untersuchungen in mehr als einem Bundesland
gleichzeitig durchzuführen.

(3) Handelt es sich bei der verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle um eine Vereinigung von
selbständigen Verkehrspsychologen, so ist überdies nachzuweisen, daß alle für die Untersuchungsstelle
tätigen Verkehrspsychologen dieselben Testverfahren anwenden und gleichartig auswerten.
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(4) Jede verkehrspsychologische Untersuchungsstelle hat beim Bundesministerium für Wissenschaft
und Verkehr ein Handbuch zu hinterlegen, das dokumentiert:

1. Standards der Verwaltung der Stellungnahmen,
2. Ablauf der Untersuchung,
3. Kriterien für die Entscheidung,
4. Organisation der Aus- und Weiterbildung,
5. Gewährleistung des Erfahrungsaustausches und der Abstimmung der Verkehrspsychologen

untereinander (Intervision) und bundesweit mit anderen verkehrspsychologischen Unter-
suchungsstellen im Ausmaß von mindestens acht Stunden.

(5) Die verkehrspsychologischen Stellungnahmen sind von dem hierfür verantwortlichen
Psychologen abzugeben; bei nachgewiesenen Mißständen in der Abgabe der Stellungnahmen durch einen
Psychologen hat sich die verkehrspsychologische Untersuchungsstelle innerhalb von drei Monaten von
diesem Psychologen zu trennen oder ist die Expertenkommission gemäß § 21 Abs. 5 einzuberufen.

(6) Wird durch das Ausscheiden von Verkehrspsychologen die Anzahl der in einer verkehrspsycho-
logischen Untersuchungsstelle tätigen Verkehrspsychologen auf weniger als sechs herabgesetzt, so hat
die verkehrspsychologische Untersuchungsstelle binnen zwölf Monaten die erforderliche Anzahl von
Verkehrspsychologen wieder aufzuweisen. Beträgt die Anzahl der tätigen Verkehrspsychologen weniger
als drei, ist die Ermächtigung jedenfalls zu entziehen.

Ausbildung zum Verkehrspsychologen
§ 20. (1) Als Verkehrspsychologen tätig werden dürfen Personen, die
1. gemäß § 1 Psychologengesetz, BGBl. Nr. 360/1990, zur Führung der Berufsbezeichnung

„Psychologin“ oder „Psychologe“ berechtigt sind und
2. besondere Kenntnisse und Erfahrungen in Verkehrspsychologie und dem Bereich der Unfallfor-

schung durch eine mindestens 1600 Stunden umfassende Tätigkeit im Rahmen der Ausbildung in
einer verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle, insbesondere in einer solchen, die gleich-
zeitig als Einrichtung gemäß § 6 Abs. 1 Psychologengesetz vom Bundesminister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales in der Liste gemäß § 8 Abs. 4 leg. cit. geführt wird, nachweisen.

(2) Die Ausbildung zum Verkehrspsychologen hat mindestens 160 Stunden Theorie der Verkehrs-
psychologie (wie insbesondere Gefahrenlehre, Verkehrserziehung, Verkehrsrecht, Verkehrskonflikt-
technik und Interaktion im Straßenverkehr, Diagnostik) zu enthalten sowie die Durchführung von
mindestens 100 Explorationsgesprächen im Beisein eines Verkehrspsychologen. Für den Abschluß der
Ausbildung ist die Erstellung von insgesamt 150 verkehrspsychologischen Stellungnahmen unter der
Verantwortung des ausbildenden Verkehrspsychologen gemäß Abs. 3 erforderlich. Dieser Ausbildung
gleichgesetzt ist eine mindestens dreijährige Forschungstätigkeit im Fachgebiet der Verkehrspsychologie
im universitären Bereich sowie die Erstellung von mindestens 150 verkehrspsychologischen
Stellungnahmen im Rahmen dieser Tätigkeit.

(3) Zur praktischen Ausbildung von Verkehrspsychologen befugt sind Verkehrspsychologen, die im
Rahmen einer verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle seit mindestens vier Jahren selbständig
verkehrspsychologische Stellungnahmen abgegeben haben. Die Namen der befugten Ausbildner sind
dem Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr bekanntzugeben.

(4) Verkehrspsychologen sind verpflichtet, jährlich
1. mindestens 8 Stunden Weiterbildung auf dem Gebiet der Verkehrspsychologie nachzuweisen,
2. im Rahmen von Intervision zumindest einen Fall pro Jahr detailliert zu besprechen sowie
3. sich einmal jährlich innerhalb der verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle, in der sie tätig

sind, einer gemeinsamen Supervision zu unterziehen.

Verfahren zur Genehmigung von Testverfahren und zur Ermächtigung von
verkehrspsychologischen Untersuchungsstellen

§ 21. (1) Bei einem Antrag auf Genehmigung von Testverfahren für die verkehrspsychologische
Untersuchung oder auf Ermächtigung als verkehrspsychologische Untersuchungsstelle hat sich der
Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr der sachverständigen Beratung einer Expertenkommission
zu bedienen. Diese hat aus folgenden Mitgliedern zu bestehen:

1. einem Vertreter des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr,
2. einem Vertreter des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Bereich Psychologie),
3. einem Vertreter des Berufsverbandes österreichischer Psychologen, Sektion Verkehrspsycho-

logie,
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4. einem Vertreter der Universitäten aus dem Bereich Verkehrspsychologie,
5. einem Vertreter der mit Führerscheinuntersuchungen betrauten Amtsärzte und
6. einem Vertreter der Österreichischen Ärztekammer.

(2) Die Mitglieder der Expertenkommission werden für einen Zeitraum von fünf Jahren bestellt. Der
Vorsitz obliegt dem Vertreter des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr. Die Beschlußfassung
über das abzugebende Gutachten zum Antrag auf Genehmigung des Testverfahrens oder auf Ermäch-
tigung als verkehrspsychologische Untersuchungsstelle oder deren Widerruf hat mit Mehrheit zu
erfolgen.

(3) Mit der Abgabe des Gutachtens über den Antrag auf Genehmigung von Testverfahren sind
lediglich die unter Abs. 1 Z 2 bis 4 genannten Vertreter der Expertenkommission zu befassen. Diese
haben dabei insbesondere zu berücksichtigen:

1. Validitäts-, Reliabilitäts- und Objektivitätskriterien,
2. Normierung und
3. Angemessenheit der Testbatterie für die Fragestellung.

(4) Einem Antrag auf Ermächtigung als verkehrspsychologische Untersuchungsstelle sind der
Expertenkommission zusätzlich zu dem in § 19 Abs. 4 genannten Handbuch eine Liste der in der
antragstellenden Untersuchungsstelle tätigen Verkehrspsychologen sowie deren Curriculum beizulegen.
Die Expertenkommission kann zusätzliche Maßnahmen zur Qualitätssteigerung auferlegen. Jede
Änderung der Untersuchungsabläufe oder der verwendeten Tests sind unverzüglich der Expertenkom-
mission zu melden.

(5) Bei Verdacht auf Unzulänglichkeiten bei der Durchführung der Aufgaben einer verkehrs-
psychologischen Untersuchungsstelle hat der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr die
Expertenkommission zur Überprüfung der Vorwürfe einzuberufen. Die Expertenkommission hat den
Vertretern der verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle ausreichend Möglichkeit zur Stellungnahme
einzuräumen. Erweisen sich die Vorwürfe als gerechtfertigt, ist die Ermächtigung zu entziehen.

(6) Die Mitglieder der Expertenkommission sind mit Handschlag zu verpflichten, ihre Gutachten
nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben und über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit als
Mitglied der Expertenkommission bekannt gewordenen Tatsachen Verschwiegenheit zu bewahren. Die
Mitglieder der Expertenkommission werden ehrenamtlich bestellt; es besteht kein Anspruch auf Entschä-
digung für Reisekosten und Zeitversäumnis.

Sachverständige Ärzte für Allgemeinmedizin
§ 22. (1) Ärzte für Allgemeinmedizin, die
1. Besitzer einer gültigen Lenkberechtigung für die Klasse B sind,
2. die Physikatsprüfung gemäß der Verordnung des Ministers des Innern vom 21. März 1873

betreffend die Prüfung der Ärzte und Tierärzte zur Erlangung einer bleibenden Anstellung im
öffentlichen Sanitätsdienst bei den politischen Behörden, RGBl. Nr. 37/1873, in der Fassung der
Verordnung BGBl. Nr. 294/1986 abgelegt haben und

3. in die Ärzteliste als Ärzte für Allgemeinmedizin eingetragen sind,
sind auf Antrag als sachverständige Ärzte gemäß § 34 FSG zu bestellen.

(2) Ärzte für Allgemeinmedizin, die nicht den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2 entsprechen, sind auf
Antrag als sachverständige Ärzte gemäß § 34 FSG zu bestellen, wenn sie eine verkehrsmedizinische
Schulung im Ausmaß von mindestens zwölf Stunden besucht haben, deren Inhalt von der
Österreichischen Ärztekammer und dem Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr genehmigt
wurde.

(3) Jeder sachverständige Arzt hat sich vor Beginn der Untersuchung von der Identität des zu
Untersuchenden zu überzeugen. Ein sachverständiger Arzt darf keine Person untersuchen, die er als
Patient behandelt oder behandelt hat, es sei denn, die letzte Behandlung liegt mehr als fünf Jahre zurück.
Ein sachverständiger Arzt ist verpflichtet, zumindest alle drei Jahre an Fortbildungskursen im Ausmaß
von mindestens vier Stunden teilzunehmen.

(4) Ergibt die ärztliche Untersuchung, daß fachärztliche Stellungnahmen, eine Beobachtungsfahrt
oder eine verkehrspsychologische Stellungnahme notwendig sind, so ist die zu untersuchende Person
dem zuständigen Amtsarzt zuzuweisen und das Gutachten von diesem zu erstellen. Ausgenommen
hiervon sind Stellungnahmen von Fachärzten für Augenheilkunde und Optometrie, wenn es sich nicht um
ein fortschreitendes Augenleiden handelt. Der sachverständige Arzt hat jede Zuweisung zum Amtsarzt
unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden und die von ihm bisher erstellten Untersuchungs-
ergebnisse dem Amtsarzt zu übermitteln.
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(5) Bei nachgewiesenen Mißständen in der Gutachtenerstellung eines sachverständigen Arztes
gemäß Abs. 1 oder 2 hat die Behörde die Bestellung zu widerrufen.

(6) Die Behörde hat eine Liste der sachverständigen Ärzte für Allgemeinmedizin in ihrem örtlichen
Wirkungsbereich zur Einsicht aufzulegen. Personen, die auf Grund der voranstehenden Bestimmungen
jedenfalls eine fachärztliche oder verkehrspsychologische Stellungnahme beizubringen haben, können
von der Behörde unmittelbar eine Zuweisung zum Amtsarzt verlangen.

Gebühren für ärztliche Gutachten und Kosten einer verkehrspsychologischen Untersuchung
§ 23. (1) Für ein ärztliches Gutachten gemäß § 8 Abs. 1 FSG sind vom zu Untersuchenden dem

sachverständigen Arzt zu zahlen:
1. von einem Bewerber um eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 .............................................  400 S
2. von einem Bewerber um eine Lenkberechtigung der Gruppe 2 .............................................  550 S
3. für Wiederholungsuntersuchungen .........................................................................................  350 S

Wird eine Person gemäß § 22 Abs. 4 dem Amtsarzt zugewiesen, so gebühren dem sachverständigen Arzt
nur 50 vH des oben angeführten Honorars.

(2) Für ein amtsärztliches Gutachten auf Grund besonderer fachärztlicher oder verkehrspsycholo-
gischer Stellungnahmen, ärztlicher Nachuntersuchungen auf Grund einer Befristung oder eines Entzuges
der Lenkberechtigung sind vom zu Untersuchenden vor der Zuweisung zum Amtsarzt an die Behörde
folgende Beträge als Vergütung für das amtsärztliche Gutachten zu entrichten:

1. ohne Beobachtungsfahrt......................................................................................................... 650 S
2. mit Beobachtungsfahrt mit einem Ausgleichkraftfahrzeug gemäß § 2 Z 24 KFG 1967 ....... 650 S
3. mit sonstiger Beobachtungsfahrt zusätzlich........................................................................... 250 S,

wobei 75 vH der Vergütung nach Z 1 oder 2 der Gebietskörperschaft gebührt, die den Aufwand für die
Behörde zu tragen hat, bei der der Amtsarzt tätig ist, die restlichen 25 vH gebühren dem Amtsarzt. Die
Vergütung nach Z 3 gebührt anteilig den Sachverständigen, die die Beobachtungsfahrt durchführen.
Wurde die zu untersuchende Person gemäß § 22 Abs. 4 von einem sachverständigen Arzt dem Amtsarzt
zugewiesen, so sind von den in Z 1 und 2 genannten Tarifen jeweils 200 S abzuziehen.

(3) Für eine verkehrspsychologische Untersuchung sind vom zu Untersuchenden zu zahlen:
1. Screening gemäß § 18 Abs. 4...............................................................................................  1 800 S
2. kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit ...............................................................................  2 500 S
3. volle verkehrspsychologische Untersuchung.......................................................................  5 000 S

(4) Für die Bestellung als sachverständiger Arzt gemäß § 34 Abs. 1 Z 2 FSG ist eine Bundes-
verwaltungsabgabe in der Höhe von 2 000 S zu entrichten. Für die Ermächtigung als verkehrspsycho-
logische Untersuchungsstelle gemäß § 36 Abs. 2 Z 2 FSG ist eine Bundesverwaltungsabgabe in der Höhe
von 5 000 S zu entrichten.

Übergangsbestimmungen
§ 24. (1) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 1998 ist ein Erstbewerber um eine Lenkberechtigung

oder der Besitzer einer Lenkberechtigung der Klasse C oder D, der sich einer Wiederholungs-
untersuchung zu unterziehen hat, im örtlichen Wirkungsbereich einer Behörde, unabhängig davon, ob im
Sprengel dieser Behörde auch sachverständige Ärzte niedergelassen sind, auf sein Ersuchen dem
Amtsarzt zuzuweisen. In diesem Fall hat der Antragsteller die in § 23 Abs. 1 genannten Tarife zu
entrichten, wobei 75 vH der Gebietskörperschaft gebühren, die den Aufwand für die Behörde zu tragen
hat, bei der der Amtsarzt tätig ist.

(2) Verkehrspsychologische Untersuchungsstellen, die bei Inkrafttreten des Führerscheingesetzes
bereits anerkannt waren, haben die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 längstens bis zum 1. November
2001 zu erfüllen. Psychologen, die gemäß § 12 Psychologengesetz befugt sind, die Berufsbezeichnung
„klinischer Psychologe“ oder „Gesundheitspsychologe“ zu führen, können, wenn sie bereits seit
mindestens fünf Jahren als solche selbständig tätig sind, bei der Expertenkommission (§ 21) den Antrag
stellen, nach einer abgekürzten theoretischen und praktischen Ausbildung als Verkehrspsychologen im
Rahmen einer verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle zugelassen zu werden. Die Expertenkom-
mission entscheidet über Art und Umfang der erforderlichen Ausbildung.

(3) Personen, die gemäß § 65 KFG 1967 seit mehr als zehn Jahren im Besitz einer Lenker-
berechtigung für die Gruppe C sind und bei denen bei Erteilung der Lenkerberechtigung bereits eine
tatsächliche oder funktionelle Einäugigkeit bestand, darf entgegen den Bestimmungen des § 8 Abs. 5 die
Lenkberechtigung für die Klasse C verlängert werden, wenn beim sehenden Auge keine weiteren
Beeinträchtigungen entstanden sind.
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Inkrafttreten
§ 25. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. November 1997 in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten die §§ 30 bis 35 und § 66 Abs. 1 Z 5 und 6 der

Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967, BGBl. Nr. 399, in der Fassung der Verordnung BGBl.
II Nr. 80/1997 außer Kraft.

Einem
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Ärztliche Untersuchung nach § 8 Führerscheingesetz (FSG)
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Amtsärztliche Untersuchung nach § 8 Abs. 2 Führerscheingesetz (FSG)
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Gutachten nach § 8 Führerscheingesetz (FSG)

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei AG


